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Mit Kurfürstlich Hessischem

allergnädigsten Privilegio.

Sonnabend, den i7 ttB März 1821.

Beforder- und Veränderungen.
 Bel dem hiesigen Crimlnalgertcht ist der ausser

 ordentliche Assessor Rup pers berq zum ordent-
Uchen Assessor, und der Rechts.Practicant Franz
Ruperrus zu Fulda zum Assessor bei dem Znstitz-
 Amte zu Eiterfeld allergnadigst ernannt.

 Der Pfarr Diefen hard zu (Großkrotzenburg
ist kn den Ruhestand allergnadigst gesetzt und an
dessen Stelle der dastge Eaplan Tobias Vogt

 hinwiederum zum Pfarrei-Verwalter daselbst und
 zu Oberrodenbach, allergnadigst ernannt.

Der Stadt, und Amrs-Chirurgus Kampf-
müller allhjer ist zugleich zum chirurgischen
Assessor bei dem hiesigen Ober-Sanitats-Eollegio
allergnädigst ernannt.

 Edictal - Vorladungen.

 r. Johann Christian Schmelz von hier girng unter
drm Wefiphalischen Militare mit nach Spanien,

 lüß seither nichts von sich hören, roch kehrte er
luvst zurück. Sein rinzizer Bruder Conrad Schmelz
 dahirr, hatdahrr auf Verabfolgung des unter Cura-
 tri stehenden, aus zrzRthlr. 15Alb. 6Hlr. betra
genden Vermögens xrdrten. Es werden daher alle
diejenigen, welche aus irgend einem rechtlichen
Grunde Ansprüche an dem Vermögen des obgedach-

 ten I. C. Schmelz zu haben glande», hiermit auf

gefordert, Mittwochen den 9. Mai b. I. so gewiß
auf hiesigem Amte, Morgens 9 Uhr, zu erscheinen
und ihre Ansprüche zu Protokoll vorzustellen, als
sonst dasselbe, nach Vorschrift der Verordnung,
an den sich gemeldet habenden Erben ohne Cautions-
lristung verabfolgt werden wird.

Spavgrnberg, am eo. Februar 1821*
Kurs. Hess. Justitz-Amt daselbst. W i l k e n ö.

 In fide«, Lomrtsch, Amtö-Secrrtarrus.
2. Die etwaigen Leibes-Erben des in ehemaligen Wrst-

phälischrn Militair-Drensten gestandenen, und aus
dem Feldzug in Spanien nicht zurückgekehrten Jo

 hann Georg Herzogs ans Friede , hiesigen Amts,
werden hierdurch edictaliter aufgefordert, sich zur
 Empfangnahme des Vermögens des genannten Ab
wesenden, nach vorausgegangener Legitimation,
 binnen 5 Monaten scialo an, bei derunterzeichneten
Behörde zu melden, widrigenfalls solches den näch
sten Verwandten brö Zurückgebliebenen, gemäß der
Verordnung vom 5. Julii 1816, ohne Eaution ver
abfolgt werden wird.

Eschwegr, am 21. Februar i8ßi.

Fürstliches Amt daselbst. Heuser.
 5. Johann Jost HeLwrg, von Obernjoß, ist mit de»

ehemaligen Westfälischen Truppen nach Rußland
 marschirt und von daher nicht wieder zurückgekehrt.
Auf den Antrag seiner Halbgeschwister wird Johann

 Jost Hrllwrg, oder wer sonst an dessen Vermögen
Anspruch zu haben vermeinen-sollte, hierdurch auf
gefordert, so gewiß innerhalb achtzehn Wochen,

 von heute an, bei dem unterzeichneten Justitz-Amt
sich zu melden und das Nöthige zu Protoco-i anzu
zeigen, als sonst bas Vermögen des Abwesenden,


